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TVAG 2011 - VerkehrsaufschlieBungsabgabengesetz 2011 - TVAG 2011, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Gemeinden werden ermdichtigt, im Fall des Neubaus eines Gebdudes oder der Anderung eines Geb&udes,
durch die seine Baumasse vergroRert wird, einen ErschlieBungsbeitrag zu erheben. Verlieren Gebdude im Sinn des § 2
Abs. 4 oder Teile davon ihren Verwendungszweck durch bauliche Anderungen, so gilt dies als Neubau.

(2) Die Erhebung des ErschlieBungsbeitrages erfolgt durch Festlegung des ErschlieBungsbeitragssatzes (Abs. 3).

(3) Der ErschlieBungsbeitragssatz ist ein Prozentsatz des ErschlieBungskostenfaktors nach§ 5 Abs. 2. Er ist von der
Gemeinde durch Verordnung einheitlich fur das gesamte Gemeindegebiet festzulegen. Die Hohe des
ErschlieBungsbeitragssatzes hat sich nach der von der Gemeinde zu tragenden StralRenbaulast zu richten und darf
7 v. H. des ErschlieBungskostenfaktors nicht Gberschreiten.

In Kraft seit 07.12.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tvag_2011/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/tvag_2011/paragraf/5
file:///

	§ 7 TVAG 2011
	TVAG 2011 - Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 - TVAG 2011, Tiroler


